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GEBÜHRENREGLEMENT FÜR DIE VILLA SCHÖNFELS 
 

Adresse: VILLA SCHÖNFELS, Bickelstrasse 5, 8942 Oberrieden 
Tel. 044 720 10 23 (Telefonapparat Küche) 

 

Gebühren 
 

1. Für die Benützung der Räumlichkeiten werden folgende Gebühren erhoben: 
 

Diese Preise verstehen sich pro 
Einzelanlass (max. 24 Std) 

Kleines Zimmer 
im EG 

verglaste 
Veranda 

Saal im EG 
inkl. Veranda 

Küche 
im EG 

Anlässe, die der Allgemeinheit 
nicht zugänglich sind (Feste, 
Feiern, gesellige Anlässe 
etc.) 
Die Veranda alleine wird nicht 
vermietet! 

50.-- 20.-- 120.-- 80.-- 

Anlässe, die der Allgemeinheit 
offen stehen (z.B. Vorträge, 
Versammlungen, kulturelle An-
lässe etc.) 

25.-- -.-- 50.-- 40.-- 

  
Für die Dauerbelegung betra-
gen die Gebühren pro Stunde 
je Woche (keine Vermietung an 
Privatpersonen!) 

5.--*  10.--* 10.--* 

 

* mindestens jedoch Grundgebühr des Einzelanlasses pro Quartal 
 

2. In diesen Gebühren sind Heizung und Beleuchtung inbegriffen. 
 

3. Sitzungen von Oberriedner Behörden und Kommissionen: gratis 
 

4. Von auswärtigen Mietern wird ein Zuschlag von 100 % erhoben. 
 

5. Annullationsgebühren: 50% der Mietgebühr, maximal Fr. 50.-- Abmeldung sie-
he Ziffer 2.7 des Benützungsreglements  

 

6. Für alle speziellen Fälle werden die Gebühren von Fall zu Fall festgesetzt. 
 

Genehmigungsvermerk 
 
Der Gemeinderat hat die vorstehenden Gebühren an seiner Sitzung vom 1.10.2002 
genehmigt. 
 

GEMEINDERAT OBERRIEDEN 
Gemeindepräsident   Gemeindeschreiber 
 

Rodolfo Straub Thomas Dischl 


